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Anordnung 
über die öffentliche Personen-, Gepäck- und 

Expreßgutbeförderung der Eisenbahn 
— Personenbeförderungsanordnung Eisenbahn (PBOE) — 

vom 5. Januar 1984
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Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 der Verordnung vom 
5. Januar 1984 über die Leitung und Durchführung der öffent
lichen Personenbeförderung — Personenbeförderungsverord
nung (PBVO) — (GBl. I Nr. 4 S. 25) wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane fol
gendes angeordnet:

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die öffentliche Personen-, 
Gepäck- und Expreßgutbeförderung einschließlich der Mit
nahme von Sachen und Tieren in die Beförderungsmittel 
(nachfolgend Personenbeförderung genannt) durch die Eisen
bahn zwischen Bahnhöfen in der Deutschen Demokratischen 
Republik. Sie findet keine Anwendung für die Personenbe
förderung im grenzüberschreitenden Verkehr.

(2) Diese Anordnung gilt für die Beziehungen zwischen der 
Eisenbahn und den Verkehrskunden bei der Personenbeför
derung und für die damit verbundenen Leistungen sowie für 
das Verhalten auf Verkehrsanlagen und in Beförderungsmit
teln.

(3) Diese Anordnung gilt auch für die Militär-Personen
beförderung, soweit hierfür nicht spezielle Rechtsvorschriften 
und Tarife bestehen.

§2

Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieser Anordnung gelten als
a) Verkehrsbetriebe

die Eisenbahn und bei kombinierter Beförderung daran 
mitwirkende andere Verkehrsbetriebe;


